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Warum
Filmkontingentierung

Am 7. Juli 1939 hat das Eidg. Departement des Innern eine

neue Verfügung über die Festsetzung von Individualkontingenten
für die Einfuhr von Spielfilmen erlassen. Die Einführung dieser
Maßnahme hat in den Kreisen der schweizerischen Filmwirtschaft
zum Teil heftige Ablehnung erfahren. Es ist dies begreiflich und

war zum Teil nicht anders zu erwarten. Warum diese Maßnahme

notwendig war, sei hier erläutert:

Grundsätzlich sei daran erinnert, daß der Bundesrat zu dieser

Frage bereits in seiner Botschaft über die Schaffung einer Schweiz.
Filmkammer Stellung genommen hat. Er führte damals aus, daß

die bereits 1937 festzustellende Konzentration im schweizerischen

Filmverleihgewerbe zu Gunsten der Agenturen ausländischer
Filmtruste keineswegs im Interesse unseres Landes liege, weil die
wirtschaftlichen Folgen für die unabhängigen schweizerischen
Filmverleiher von einschneidender Wirkung sein müßten und weil
dadurch bei den ausländischen Verleihhäusern eine Macht konzentriert

werde, die vom Ausland her nach bestimmten Gesichtspunkten

dirigiert werden könne. Der Bundesrat stellte sich damals auf
den Standpunkt, daß geordnete und gesunde Verhältnisse im
Filmverleih auch für ein gesundes Lichtspielwesen notwendig seien.

Diese Stellungnahme ist letzten Endes auch dadurch bedingt,
daß sich beim Film Wirtschaft und Kultur nicht trennen lassen,

mit andern Worten, rein filmwirtschaftliche Begebenheiten müssen

sich auch auf das filmkulturelle Leben auswirken und umgekehrt.
Mit dieser Tatsache muß man sich auch heute abfinden, und es

wäre sinnlos sie zu übersehen oder sie gar zu ignorieren. Mit
Rücksicht auf die Unabhängigkeit unseres Landes ist deshalb die

Förderung einer gesunden und möglichst unabhängigen schweizerischen

Filmwirtschaft eine Selbstverständlichkeit.

Einige Zahlen zeigen, inwieweit die ausländischen Agenturen
in zunehmendem Maße am schweizerischen Filmkonsum beteiligt
waren. Während 1934 ihr Anteil noch 28,9 %, 1935 28,8 % und
1936 29,2 % betragen hat, stieg dieser Anteil 1937 auf 36,8 % und
1938 sogar auf 44,3 %. Im ersten Quartal dieses Jahres konnte
festgestellt werden, daß dieser Anteil sprungartig auf 57,4 %

gestiegen war und im zweiten Quartal annähernd gleich geblieben
ist, nämlich 55,8 %.

Daß diese Konzentration zu Gunsten der Agenturen
ausländischer Filmtruste einschneidende Wirkungen haben muß liegt
auf der Hand. Diese einschneidende Wirkung wurde durch die

politischen Ereignisse der letzten Jahre verschärft, in dem Sinne,
daß der ehemalige österreichische und tschechische Markt dahin-
fielen. Als wesentlich freier Markt blieb den unabhängigen
Filmverleihhäusern noch der französische übrig. Infolge der stark
einsetzenden Nachfrage konnte eindeutig festgestellt werden, daß

die Einkaufspreise für Filme in einem unerwünschten und für die
Schweiz ungesunden Maße gestiegen sind. Diese Preissteigerung
konnte ebenfalls auf dem englischen Markt festgestellt werden.
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